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RATSERKANNTNIS VON [SCHULTHEISS UND RAT VON] BERN BEZÜGLICH
GILGIAN [=JULIAN] SCHMID, VON ADELBODEN

Gehört zu AH 110/111

"Extract Auss dem Rathss Manual der Statt Bern

[Amt] Früttigen [ : ]
Nachdemme unss durch unseren Miträth und Saltzdirector [Franz Ludwig]
Lerber umbstendtlich widerbracht worden , wie die ihmme anbefohlene
entliehe examination der beschwerden dess Gilgian Schmidts , so wohl in
ansehen dess verführten geltstag , der über die Mitteil seiness Ehe-
weibss abgelegten Rechnung , als Verwaltung halben seiner Mittlen , und
wider ihnne verfüehrten Proceduren und daharigen Sehr Grossen kosten,
droben auff dem Ohrt , abgeloffen , habent wir nachmahlen , wie schon
Theilss in unseren vorigen erkantnussen enthalten , befunden , dass son¬
derlich mit dem Geltsstag , nicht alless das Observiert worden , wass
die Gsatz , Recht , und Ordnungen und billichkeit , wie auch die sorg für
einen Gemeindtssgnossen erforde [ r ] t hetten , dahero Er Schmidt dessen
allein sich Zuo beklagen , und die Revision und Remedur Zuo begehren
gnugsambe ursach gehabt , Wir dan auch dahero nit minder anlass hetten,
angezogne Procedur und kosten auch examinieren Zuo lassen , und in an-
sehung dess verführten geltstagss den verordneten die völlige Revi-
sionskösten auff zuolegen ; Jn betrachtung aber der vorsehenten Diffi-
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culteten , wegen den ausgemachten Sachen , und des Schmidts Zuostandtss,
lassen wir selbige noch fehrners an ihrem Ohrt und aussgemacht Ver¬
bleiben ; Jn ansehung der Revisionskösten dan ess dahin gestelt sein,
und demnach Erkent haben , dass die kosten der Revision , seit Schmidts
erstem erscheinen nach dem Geltsstag , die so hier in der verordnet ge¬
wesenen Commission und mit der Jüngsten Reiss inss Landt durch eigness
vermelten unseren Mittrath auffgegangen , durch ihne Schmid oder dessen
Mittel übrige , aber so die Und andere so nit Jnteressiert billichmäs-
sig annoch Zuo forderen haben möchten , darunder die Mahlzeit und die
bei dem Ambtsman genommene herberg begriffen , durch die verordneten
nach Jnhalt byligenter Collocation abgetragen werden sollind.
Die Schulden und deren bezahlung belangent , lassent wir es auch bey
ermelten Neüwen Collation in bestättigung derselben Bewenden , da der
übrigen halb durch auffrichtung eines Gültbrieffs Zuo unseren handen
die nöthige Vorsehung gethan worden , vermittelst des die widerlossung,
der durch Kilchmeyer [ von Adelboden ?] Rösti . Seckhelmeister [ von da¬
selbst ?] Mauwrer [ =Maurer ] Und Weibell [ von daselbst ?] Harri [ =Hari]
wegen gehabten ansprachen an sich gezogenen Weiden , lauth auch mitkom-
menter Rechnung geschechen soll , Zuo mahlen man droben sich erleütert,
dass auff erlag ihres ausgeseckhleten geltss , Sie solche gern Wider
von handen lassen werdind , Zuo Welchem end du selbigen Zuo verdeüten
haben Wirst , Jemand Zuo abholung des belauffss allhar Zuo senden . Und
weilen die dem Vorgeben nach droben üebliche Manier die Vogtss Rech¬
nungen abzuolegen , gantz bedenckhlich Ungsatzmessig und Allerhand ge-
forderen Underworffen , und allso nit wohl weiter Zuo lesslich , alss
wolten wir angesehen und gehebt haben , das wegen Verwaltung der Mitt-
len die Vögt inss Gemein , über alles einnemmen und aussgeben eine Spe-
cificierliche Rechnung von Puncten Zuo Puncten , mit Zuosetzung dess
Tagss und Jahrss eines jeden Punctens von Anfang ihrer Verwaltung , bis
Zuo end getreülich ausetzen sollen , damit man jederzeit heiter die Sa¬
chen sehen können , Weilen übrig dem Schmid noch feine richtige Mittell
überig bleiben werden , Alss wird der Steffan Harri [ =Hari ] nachmahlen
Zuo einem Vogt undt Verwalter derselben verordnet , oder wan derselbe
gnuegsamme erhebliche und Gsatzmessige Gründ hette , diser vogtey sich
Zuo entschütten , dass durch dich ein anderer Verstendiger Man Zuo de¬
ren Verwaltung und Zwar mit betreüwung Oberkeit [ liehe ] r ungnad verord¬
net werden , derselbe aber hierbei Aller Oberkeit [ liehe ] r hülff und
handtbietung Zuo gewarten haben solle , massen wie die Verordnung ge¬
than , dass der Schmid an unsere Orth verschaffet werde , dass so wohl
die Gmeindt alss der vogt vor demselben gnuegsamme Sicherheit werden
haben können ; Alless der ausstruckhlichen Meinung dass die Verwaltung
der Mittlen , allso veranstaltet werde , dass die verfallenten Zinssen
fleissig abgeschafft , das überschiessente Zuo dess Schmidts nothurfft



auffbehalten , die Güeter in Nutz gestellet , und in Guetem Wessen er¬
halten Werdind , das dannenhar kein rechtmässige Klag müesse gefüehrt
werden ; Weichess alles Zuo deme Vorgesetzten Zuo ihrem verhalt wohl
eröffnen undt disere Unsere Erkantnuss deinem Nachbaren Zur Nachricht

und zuo Verschaffung der Observation hinderlassen wirst . ..
Cantzley Bern . "
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